
RECHTZEITIGE ABSICHERUNG ZAHLT SICH AUS

DIENSTUNFÄHIGKEIT -
    EIN UNTERSCHÄTZTES RISIKO
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Hätten Sieʼs gewusst?
Die häufi gsten Gründe 
für Dienstunfähigkeit:

Es kann jeden treff en – 
auch in jungen Jahren    

Dienstunfähigkeit ist am Anfang der 
Karriere häufi g kein Thema – dabei besteht 
das Risiko von Beginn an. 

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf oder auf Probe 
werden bei Dienstunfähigkeit in der Regel entlassen 
und stehen meist ohne Ansprüche auf eine gesetzliche 
Erwerbsminderungsrente da. Bei allen anderen Beam-
tinnen hängt die gezahlte Pension vom Dienstalter ab 
und es droht eine fi nanzielle Lücke, die sich auch auf 
die Altersvorsorge auswirkt.

Jetzt an die Zukunft denken und absichern!

Lassen Sie sich 
jetzt beraten

Wir informieren Sie gerne 
persönlich und erstellen Ihnen 

ein individuelles Angebot.

030 / 4081 6444

dbb-vorteilswelt.de
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Mit der Dienstunfähigkeitsversicherung 
der DBV sind Sie auf der sicheren Seite. 
Informieren Sie sich jetzt!

Informieren 
Sie sich online: 
dbb-vorteilswelt.de/dienstunfähigkeit

5,5 % 
Beitragsvorteil

sichern!

Bis zu

vorsorgewerk@dbb.de



Jetzt handeln und 
die eigene Arbeitskraft 
absichern

Von Anfang an 
bestens abgesichert

Wer an die Zukunft denkt, 
    hatʼs besser

Rund 200.000 Erwerbstätige scheiden in Deutschland 
jedes Jahr vorzeitig und ungeplant aus dem Berufs-
leben aus – sie werden dienst- oder berufsunfähig. 
Doch was bedeutet das genau? 

Beamtinnen und Beamte gelten als dienstunfähig, 
wenn sie ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr ausüben können. Oder wenn sie innerhalb 
von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen 
Dienst getan haben und keine Aussicht besteht, dass 
sie in den nächsten sechs Monaten voll dienstfähig 
sind (§ 44 BBG). Beamtinnen und Beamte auf Lebens-
zeit werden bei Dienstunfähigkeit in der Regel in den 
Ruhestand versetzt.

Sorgen Sie deshalb schon heute vor, 
damit Sie im Ernstfall auf nichts verzichten 
müssen!

Dienstanfänger-Police für Beamtenanwärter
Beamte auf Widerruf und Probe werden bei Minderung 
Ihrer Arbeitskraft durch geistige oder körperliche 
Schäden, die nicht Folge eines Dienstunfalls sind, in 
der Regel als dienstunfähig entlassen – ohne gesetz-
lichen Versorgungsanspruch durch den Dienstherrn.

Daher lohnt sich der Abschluss einer Dienstanfänger- 
Police der DBV. Mit ihr können Sie sich im Ernstfall 
auf die Sicherheit einer Dienstunfähigkeits-Rente ver-
lassen. Parallel starten Sie Ihre private Altersvorsorge 
und schaff en die Basis für einen fi nanziell bestens 
abgesicherten Ruhestand. 

Werden Sie vorzeitig dienstunfähig, endet bei vielen 
Versicherern die Leistung mit dem Alter von 67 Jahren. 
Nicht bei der DBV – hier bekommen Sie durch die Kombi-
nation mit der Altersvorsorge lebenslange Leistungen.

Berufsunfähigkeitsversicherung 
für ÖD-Angestellte
Auch Azubis und Tarifbeschäftigte im Öff entlichen 
Dienst sollten sich von Beginn ihrer Tätigkeit an 
um eine optimale Berufsunfähigkeitsabsicherung 
kümmern. Denn in den ersten fünf Jahren haben 
gesetzlich Versicherte in der Regel keinerlei 
gesetzliche Rentenansprüche.

Beste Absicherung bietet hier die Berufsunfähig-
keitsabsicherung der DBV und speziell für junge 
ÖDler die Starter-BU. Die allgemeine Dienstunfähig-
keitsklausel ist hier immer ohne Mehrprämie enthalten. 
Bei einer späteren Verbeamtung ist man so auch 
gleich DU-abgesichert – ohne erneute Gesundheits-
prüfung.

Schutz auch für alle, 
die uns schützen

Den optimalen Schutz gibts auch 
für Beamtinnen und Beamte mit 
höheren Berufsrisiken, z. B. im 

Vollzugsdienst/Sicherheitsbereich.

Informieren 
Sie sich online: 
dbb-vorteilswelt.de/dienstunfähigkeit

Ihre Vorteile: Tipps:
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Grund zum Feiern?
Zu bestimmten Anlässen (z. B. Heirat, 

Immobilienerwerb, Ernennung zum Beamten 
auf Lebenszeit) kann der Versicherungsschutz 

fl exibel angepasst werden – in den 
ersten fünf Jahren auch einmalig 

ohne besonderen Grund.

Sicher, günstig, effi  zient
Profi tieren Sie von reduzierten Einstiegskonditionen 

für Dienstanfänger. So bekommen Sie Sicherheit 
von Anfang an zum günstigen Preis.

5,5 % 
Beitragsvorteil

sichern!

Bis zu


